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Die Forderung, daß Dri t te erst einbezogen werden dürfen, wenn 

die eigenen Mit tel  und Kräfte des MfS zur Gefahrenabwehr nicht 

ausreichen, hat keinen wesentl ichen Einf luß auf die Gestal tung 

von Untersuchungsaufgaben der Diensteinheiten der Linie IX auf 

der Grundlage des VP-Gesetzes. Diese Forderung verbietet es 

den Diensteirheiten der Linie IX grundsätzl ich nicht,  s ich bei 

den zu lösenden Aufgaben, insbesondere zur Klärung eines die 

öffent l iche Ordnung und Sicherheit  erhebl ich gefährdenden 

Sachverhaltes auch an Dri t te zu wenden, wenn nur auf der Grund

lage von deren Angaben eine Gefahr wirkungsvol l  abgewehrt 

werden kann. Personen, die im Strafverfahren die recht l iche 

Stel lung eines Zeugen hätten, können somit unter den o. g. Vor

aussetzungen Dri t te im Sinne von § 9 Abs. 3 und damit für die 

Abwehr von Gefahren verantwort l ich sein. Ihnen gegenüber kön

nen die Befugnisse des VP-Gesetzes grundsätzl ich wahrgenommen 

werden, da sie als Verantwort l iehe i .  S. des VP-Gesetzes zur 

Gefahrenabwehr verpf l ichtet s ind.

Die recht l iche Stel lung des Betroffenen ergibt s ich weiterhin 

aus der im § 8 Abs. 1 Satz 3 normierten Pf l icht,  daß ihm der 

Grund der Maßnahme mitzutei len ist .  Zu sich aus dieser Mit tei

lungspf l icht ergebenden Konsequenzen wurden berei ts Ausfüh

rungen im Abschnit t  3.3.2. gemacht.  Aus diesem Grund sol l  an 

dieser Stel le nur auf folgende Probleme hingewiesen werden.

Der Betroffene hat grundsätzl ich das Recht zu erfahren, warum 

und mit  welchem Ziel  eine Einschränkung seiner Rechte erfolgt.  

Obwohl § 8 Abs. 1 Satz 3 mit  der Formul ierung "soweit  das nicht 

durch den Zweck der Maßnahme oder die Umstände ausgeschlossen 

ist" ,  die Mit tei lungspf l icht zu einem gewissen Grade aufhebt 

darf  dieses Recht des Betroffenen nur in begründeten Ausnahme

fäl len eingeschränkt werden. Derart ige Ausnahmefäl le result ie

ren z. B. aus besonderen Umständen, unter denen die Zuführung 

erfolgt,  wie große Menschenansammlungen oder renitentes Verhal

ten oder daraus, daß sich der Betroffene in einem solchen Zu

stand bef indet,  der es ihm nicht mehr ermögl icht,  die Maßnahme


